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BESCHLUSS DES RATES

vom 28. April 1981

über im Absefahafi te Abkommens in Form eines Briefwechsels zwischen der Enropl
mkm Wirtschaftsgemeinschaft mi der Sozialistischen Mmta Republik Jugo

slawin aber den Haniel mit Schaf- und Ziegenfleisch

(81 /360/EWG)

und der Sozialistischen Föderativen Republik Jugo
slawien über den Handel mit Schaf- und Ziegen
fleisch wird im Namen der Gemeinschaft geneh
migt.

Der Wortlaut des Abkommens ist diesem Beschluß
beigefügt.

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN—

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 113,

auf Empfehlung der Kommission,
in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Kommission hat mit Drittländern, die Schaf
und Ziegenfleisch oder lebende Schafe und Ziegen
liefern, Verhandlungen zwecks Abschluß von
Selbstbeschränkungsabkommen für ihre Ausfuhren
nach der Gemeinschaft aufgenommen.

Die Kommission ist mit Jugoslawien zu einer Eini
gung gekommen.
Durch das Abkommen kann im betreffenden Sektor
der Handel in Einklang gebracht werden mit
der Durchführung der gemeinsamen Marktorgani
sation —

Artikel 2

Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Person
zu bestellen, die befugt ist, das Abkommen rechts
verbindlich für die Gemeinschaft zu unterzeichnen.

Geschehen zu Luxemburg am 28. April 1981 .

BESCHLIESST:

Artikel 1 Im Namen des Rates

Der Präsident

J. deKONING
Das Abkommen in Form eines Briefwechsels zwi
schen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft


